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Neues helvetisches T a g b l a t t.
lFortjetzung des schweizerischen Republikaners) /

HerausgegcSm von Escher und Usteri/ Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band l. ^ ibk. OXVII. Bern, 17. Sept. I?yy. « 5c>ur comxl. VN.)

Gresezgebung.

Senat, 10. Sept.
(Fortsetzung.)

Zâslin trügt auf artikelweise Behandlung an,
welche beschlossen wird.

Meyer v. Ar.: Es kommt alles darauf an,
ob man die Freiheit der Heloetier einschränken ode?
ausdehnen will. Will man sie wie bisher bcibehal-
ten, so wäre sein Vorschlag folgender:

Jeder helvetische Bürger hat in Friedenszeiten
das Recht mit seinem besitzenden Gut frei abzuzie-
hen; er bezahlt aber nach Maßgabe seines mitgezo-
gcnen Vermögens alljährlich seine Abgabe gleich ei-
nem Einwohner; unterlaßt er aber diese Bezahlung
5 Jahre lang, so hat er das helvetische Bürgerrecht
verloren.

Der helvetische Bürger, welcher mehr als 15
Jahre abwcjeud ist, ohne die Erlaubniß dazu er-
halten zu haben, wird bei seiner Rukkunft um so
viele Jahre des Bürgerrechts eingestellt, als er
mehr als iZ Jahre unerlaubt abwesend gewesen ist.

Die Erlaubniß wird von den gesezgebenden Ra-
then ertheilt.

Die Discussion über den ersten Artikel wird er-
öffnet und derselbe angenommen.

Der 2te Art. wird in Discussion gesezt.
Luthi v. Sol. will lediglich sagen: durch

gerichtliche Bevogtnng.
Muret kann nicht dieser Meinung seyn; beide

Ausdrücke sind im Geftz nochwenbig; man beob-
achtet nicht in allen Fallen jenen Unterschied zwi-
sehen Vormund und Uogi; ein minorenner Mensch
ist urner Vormund; er wnd majorer.»; wegen Un-
fahigkeit oder üblem B.tragen säe cr bevogtet
werden; er bleibt aber unter dem Vormund. In
Vermeidung mancher und zahlreicher Schwierigkeiten
will er also bewe Worte im An.kel beibehalten.

Zaslin stimmt M: ret bei.
Mittelholzer ist ruchis Mei mng; im deut-

scheu umfaßt das Wort Bevogtuug alles, auch
die Vormund,chaft - sowohl Tutet als Cmattl.

Devevey unttrstüzt Muret; die Gerichte ver?
wechseln gar häufig Curatel und Tutei.

Bay: Der Unterschied ist wohl vorhanden, aber
er wird nicht immer beobachtet; er stimmt Muret bei.

Meyer v. Arb. ist Lüthis Meinung. Mit der
Majorennitüt hört alle Vormundschaft auf und
wird zu Curatel — wenn sie durch gerichtlichen
Spruch fortgesezt werden sollte.

Mittelholzer wiederholt die Gründe für seine
Meinung. Caglioni stimmt der Abfassung wie
die Commission sie vorschlug, bei; es würde auch
in den italiänischen Kantonen die Wegiassung des
einen Ausdruks Irrthümer veranläßet?.

Ruepp meint, Waisen würden dadurch mit
den Bevogteten in eine Classe geworfen und unge?
rechter Weise gestraft; er stimmt Lüthi bei.

Lüthi v. Sol. vertheidigt seine Meinung neuer?
dings. S t 0 k m a nn ist gleicher Meinung.

Muret beharrt, da Vormundschaften länger
daurcn können, als die Minorenmtät, wenn physis
sche Ursachen der Bevormundeten solches erheischen.

Laflechere: Die Personen, von denen Muret
spricht, waren nie aktive Bürger, also kann auch
keine Suspension ihrer Bürgerrechte, von der hier
d.c Rede ist, statt finden. Er stimmt dahin, daß
das Wort Vormund weggelassen werde.

Meyer v. Ar. ist hingegen Murets Meinung,
Der Art. wird nach Lüthis Vorschlag ange?

nommen.
Zwei Beschlüsse werden verlesen, die den ersten

und zweiten Abschnitt des zlen Titels der Organi?
sation der Friedensrichter, von der Auflegung der
Siegel, enthalten; sie werben an eine Commission
gewiesen, die in drei Tagen berichten soll; sie be?
steht aus den BB. Mittelholzer, Frossard,
und Keller.

Stokmann wundert sich, warum der große
Rath sich nicht vielmehr mit der Fortsetzung an?
derer Dlfcnssionen, namentlich der Herabsetzung der
Gehaire, beschäftigt.



Grosser Rath, ii. September.
Präsident: G y se n b ö r f e r.

Das Direktorium übersendet folgende Bolhschafch

Das Vollziehungs - Direktorium der einen und
umheiZbareu htivelischeu Republik/ an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Repräsentanten!
In einem Theile von Helvetien erhalten die Glâu-

biger, weiche durch gerichtliche Betreibungen die
Summe nicht erhalten konnten, die sie von ihrem
Schuldner zu fodern haben, eine Sicherste»!»»,»
dnrdl) seine Person Kraft eines Verhaftbeftbls, des-

fcn Wirkung sich unter den vorigen Gesetzen auf
den Umfang der ehemalige» Landvogtei erstrefte,
innerhalb welcher derselbe ertappt wurde. Heute hat
ein solcher Vechnftbefchl, der von dem Unterstakt-
Halter gegeben wird, seine Kraft in dem Distrikt,
in dem der Schuldner wohnhaft ist. Aber die ad
ten Gesetze gestatteten in dem vormaligen Canton
Bern die Ausdehnung von einem solchen Verhaft-
befehle in dem nämlichen Canton Kraft eines Pa-
reatis, der durch den ehemaligen souvcramen Se-
nat bewilligt wurde.

Verschiedene Zluffoderungen sind bis iezt an das
Direktorium berichtet worden, um jene Ausdeh-
»ring für ganz Helr-etien zu erhalten, da die son-
siigen Cantonsgrenzcn durch die neue Verfassung
aufgehoben wurden.' Allein das Direktorium glaub-
te sich nicht berechtigt, eine Entscheidung über die-
sen Gegenstand zu nehmen. Das Gesetz muß ent-
scheiden, ob und in welchem Falls die persönlichen
Zwangsmittel in unserer Republik statt haben kon-
neu. Diese Frage, BB. Eeftzgebrr, ist ganz Ihrer
Aufmerksamkeit würdig. Wenn der öffentliche Cre-
dit fodert, daß der Bürger seinen Vcrbmdlichkei-
ten nicht ausweichen kann, so ist es auf der an-
dem Seite zu verhindern, daß seine Freiheit nicht
nach Wohlgefallen eines andern geopfert werde, und
daß das Gesetz keine Quälereien für Gegenstände
von geringem Werthe gestatte.

Das Direktem»», indem es diese Betrachtungen
Ihrer Weisheit unterwirft, ladet Sie ein, die Sa-
che in Betrachtung zu ziehen, und ein Gesetz auf-
zustellen, roch weichern dasselbe verfahren könne.

'

Republikanischer Gruß
Der Präsident des Voll-. Direkt.

(Sig.) S a Vary.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

(S-g.) Mousson.
Gch îumpf: Es ist eine Commission über eine

Bittschrift ähnlichen Inhalts niedergesezt, ich fodc-
se Verweisung dieser Lothschaft an dieselbe.

r

Z Custor folgt, wünscht aber eher diesen der
Z Freiheit zuwiderlaufenden Zwang aufzuheben, als
s auszudehnen.

H über folgt, will aber nicht zum Vortheil
A der Lumpen Gesetze machen, damit diese vor dm
j Augen ihrer beschädigten Gläubiger frei herum ge-

Heu können.
Schlumpfs Antrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet folgende Bochschaft:

DüS BoWchNlgsdircktvMM der eitlen und m-
theüderen

'
helvetischen Republik mi die

gesetzgebenden Rache.

Bürger GeseZgeber!
Das Direktorium glaubt Euere Aufmerksamkeit

auf einen Gegenstand "richten zu müssen, der ihm

von der äussersten Wichtigkeit zu seyn scheint. In
seinem Beruf die Vollziehung der von Euch aufge-

stellten Gesetze zu bewachen, hat es bemerkt, daß,

wenn dieselben so oft übertreten werden, derGnmd
hievon nmstentheils in den Gesetzen selbst verbsr-

gen liegt.
Mehrere derselben mangeln eines ordentlichen

Strsfschlusses und verordnen blos eine unbestimm-

te Verantwortlichkeit, weiche durch sich selbst im-

mer unwirksam bleibt. Der öffentliche Beamte
der Richte? welche den Gesetzen die gehörige

Wirkung verschaffen sollen, finden dann keinen

Punkt, auf den sie sich in ihren Entschlüsse» stutzen

konnten, und schweben daher in der mühsamen

Mahl, entweder willkührlich zu verfügen, »der ölt

Kraft des Gesetzes schwächen zu lassen.

Wenn Ihr Eueren geftzlichen Verordnungen uns

Verboten die Zwangsmittel zu ihrer Vollziehung
beisetzen werbet', so werdet Jbr, BB. Geftzgeoer,
den obangefuhrtm wichtigen Inkonvenienzc» zuvor-

kommen. - i

Das Direktorium ladet Euch ein, diese

knngcn in Euerer Klugheit abzuwägen we.che Aw
Direktorium allein seine Liebe zum allgemeinen-v.
steu eingegeben hat.

Bern, den y. Sept. 17YY.

Republikanischer Grich

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, der Ven. Kckr.

M 0 u s so !>..

Ca r r a rd: Diese BothsÄaft enthält eine all-

gemeine Anweisung, die wir daher auch zum ^
meinen Gebrauch auf dem Canzwichch mgcn

sen sollen.
Diesec Antrag wird angenommen.

s >
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Das Direktorium übersendet folgende Botschaft :

Das Vo?izèehungsdire?tori'.liîl der einm und un-
theilbaren helvetischen Republik au die
geseMbeuden Räthe.

Bürger Gesczgeber!
Das Volkziehungsdirektorium theilt Ihnen die

siehenden Bitten einer der Verzweifluung nahen Fa-
miliê nîit. Eiaismund Cuviè, von Mollens, Di-
strikt Morste, bediente einen Herrn in einem Hause,
aus dem er fortgejagt wurde. Er wollte, indem
er seinen Dienst verlies, seine Kleidungsstücke mit
sich fortnehmen; aber er fand sie nicht an jenem
Orte, an den er sie abzulegen gewohnt war. Die
Kinder seines Herrn führten ihn an einen Schrank, '

m welchen, wie die Kinder sagten der Vater die?
selbe eingeschlossen hatte. Cuviè fand den Schrank
verschlossen, doch so, daß die Thüre nicht völlig
angefügt war; er griff zwischen die Thür und tue
Beschläge, und öffnet: dieselbe ohne große Mühe.
Er fand seine Kleider, nahm sie und mit ihnen zu-
gleich eins schwarze geringe West: seines Herrn,
zwei eingezeichnet? Hemder, und einen Hut. Dieß
die Summe seines Diebstahls, dieß die Gelegenheit
dazu, und dieß die Mitte!, deren er sich bei dem-
selben bediente. Das Cantonsgericht mußte auf
ihn das Gesetz vom Hausviebstahl anwenden, und
verdammte den Entwender zu einer zeynjahrigen
Kettensirafe; der oberste Gerichtshof minderte die
Strafe um zwei Jahre.

Die Gerichte können ihr Urtheil nicht anders
als nach dem Gesetze fallen; und ihre Urtheile sind
gerecht, wenn sie nach demselben gefallt sind. Aber
die Billigkeit verlangt, daß das Direttorinm die
Gnade des Gest gebers anruft, wenn ein Jud-vi-
duum das Opfer von eben diesem Geselle seyn
sollte.

Durch diese Betrachtungen geleittt, schlägt Jh-
ncn SB. Gcsezgever, das Direktorium vor, "die
Strafe des Sigismund Cuvit in eine zweijährige
Äetrenstraft zu verwandeln, und ladet Sw demnach
ein, den Gegenstand Ihrer Berathung zu untere
jieyen. Republikanischer Gruß!

Bern, den y. Sept. 1799.
Der Kräsiseut des Vollz. Direktoriums,

S av a r y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Cekr.

M 0 u s s 0 n.
nûên " ^ lodert Verweisung an eine Com-

suche
" Prozeßakten sorgfaltig unter-

'â s? vielmehr, da es allgemeine
?n

VW ^ wrc tue strafen, sondern nur be-
HNacageu,

^6z
"

Ca r r a rd : Immer wieder Begehren von Gnae
denertheilungen, welche das Gesetz verletzen und
die Sicherheit schwächen! Ich stimme übrigens
Eecretan bei, und wundere mich, daß der obeiste
Gerichtshof die Gesetze zu mildern sich anmaast.

Zimmer manu folgt Carrard weil durch
Gnadenertheilungcn ' außerordentliche Maßregeln
nothwendig werden können.

Die Boihschaft wird einer aus den BB. Ga-
xa ny, Zimer m a nn und Carrard bestehen-
den Commission überwiesen.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift von
Gememdsgcnossen von Culii, im Leman, welche
klagen, daß einige ehevorige Gemeindseathsglieder
sich in fortdauernde Gemeindsverwaltung dem
Mumzipalitatsgefttz zuwider, erheben wollen.

Carrard : Diese Bittschrift hat auf jene Be-
zug, welche von Vilette vor einiger Zeit vorgelegt
wurde; da nun jene Corporationsgüter von V»
leite, in denen die von Culli Inbegriffen sind, nicht
Gemeindsgüter sind, so find sie auch nicht denk

Mumzipaittätsgesetz unterworfen, folglich müßew
wir hierauf begründet zur Tagesordnung gehen.

Nüce folgt, und wundert sich, daß das Dst
rektorium uns solche Sachen übersendet, um uns
die Zeit zu rauben.

H über folgt, fodert aber Nükweisung ans
Direktorium, weil es die Gesetze in Ausübung
bringen soll.

Carmintran stimmt Carrard bei, weil dieß
eine hloße Privatsache ist.

H u ber s Antrag wird angenommen.

Zim mer m a nn, im Namen einer Commis-
siön, trägt darauf an, in dem vom Senat ver-
wvrftnen Beschluß über die Wgederbesetzung des
Senats folgende Abänderungen zu treffen.

1. Den lg. §. jenes Beschlusses zurükznnehmen,
welcher bestimmt daß die Senatoren derjenigen
Cantone, welche ihre zu ernennenden Senatoren
in den gegenwärtigen Zeitmnständen nicht wählen
können, bis zu ihrer Wiederersetzung dèm Senat
beiwohnen, und in demselben Stimmrecht haben
sollen.

2. Da der Canton Zürich an Bevölkerung alle
übrigen Cantone übertrifft, so soll er dieß Jahr 4
Senatoren zu ernennen haben und dagegen der
Cant. Lauis seinen austretenden Senator nicht mehr
erneuern.

Dieser Vorschlag wird §§weise in Berathung
genommen.

Custor fodert Beibehaltung des 13 §., indem
es natürlich ist, daß diese Senatoren bis sie crstzl
werden können, noch an ihrer Stelle bleiben, und
das Volk ihres Kantons repräsentieren, welches >a
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such einst die Gesetze annehmen muß, welche in
der Feit seiner Trennung von uns gemacht wurden.

E scher. Wir sind Stellvertreter des Volks,
«is solche sind wir bevollmächtigt, die constitutions-
müßige Zeit durch Gesetze zu geben; Niemand als
das Volk selbst konnte uns hierzu bevollmächtigen;
ist die konstitutionelle Zeit vorbei, so hört die Bc-
vollmächtigung auf, und niemand und kein Gesez
kann mehr irgend jemand berechtigen, im Namen
des Volks an dieser Stelle demselben Gesetze zu
geben; also fodre ich im Namen der Constitution

.«nd der Rechte des Volks Wegstreichung des iz §.
Marcacci: Die Constitution sagt: die Erneu-

erung des Senats geschieht :c.; also ist von Er-
Neuerung und nicht von bloßem Austritt die Rede,
und wenn also die Wiederbesetzung als der zweite
Akt der Erneuerung nicht statt haben kann, warum
sollte denn der erste Akt, nemlich der Austritt statt
haben, und die Stellvertretung geschwächt werden?
ich fodre Beibehaltung des §,

Herzog v. M. ist ganz Marcaccis Meinung,
«nd denkt, der Kanton Zürich, der auch alle Ge-
setze annehmen wird, wann er wieder vereinigt ist,
werde doch wohl seiner Bevölkerung zufolge auch
in dieser Zwischenzeit durch 4 Senatoren repräsen-
tirt werden dürfen.

Anderwerth ist Eschers Meinung, weil wir
durchaus nicht das Recht haben, über die Consti-
tution hinaus jetncmd zu bevollmächtigen: nach
Marcaccis Grundsatz müßte ein Senator an seinem
Platz bleiben wenn der, der ihn ersetzen sollte,
auf dem Weg hieher stürbe, wodurch zulezt aus-
bau. ende Senatoren entstehen könntcn.

Huder: Man nwß billig seyn, und so Hand-
len, wie die Constitution bestimmt hätte, wenn sie
den Fall vorausgesehen hätte, und die geäusserten
Grundsätze wieder diesen § führen viel zu weit,
denn eigentlich haben wir nur das Recht, während
4° Wochen des Jahrs das Volk zu repräsentircn,
und doch denke ich, wird das Volk ftvh seyn,
daß wir dieses Jahr wegen den Zeitumständen keine
Vakanz genommen haben, und so müßen wir uns
auch hier nach den Zeitumständen fügen, denn
Gort und Heeresmacht sind stärker als die Csnsti-
tution, und wenn uns diese hindern, die Coustitu-
tion auszuüben, sollten w r denn ohne Zurathezie-
hung dessen, was die Klugheit und die Umstände
erfodern, gerade so weit gehen, mit der Erfüllungder Consiumion, als es die physische Möglichkeit
gestattet, und hier blindlings stehen bleiben? Ncin,
wenn em S nia t ganz erfüllt werden kann, so sol-

ww ,yn nur in so weit beobachten, als es die

wng Ueses
^ liimnie ich zur Beibehal-

4Die Fortsetzung folgt.)

Der Kriegsminister der einen und imtbeilbarm
heiv. Republik, an den B. SchmlS / Chef
des Bataillons von Solothurn.

Bürger,
Das Vollziehungsdirektorium hat, nachdem es

meinen Rapport über Euere verschiedene Rechtser-
tigungsgründe vernommen, erklärt : es finde Euere
Rechtfertigung vollkommen, und nehme den Be-
schlug zurück, der Euere Anklage befahl. Ich eile-

Ihnen dieses mitzutheilen.
Bern, den 8. Sept. 179?.

Republikanischer Gruß.
Sign. L a n t h e r.

Die getreue Uebersetzung aus dem französische
Original bescheiut.

Solothurn, den 14. Sept. 1799.
Der Regierungs-Statthalter,

I e l t n e r.

Bekanntmachung.
Aus Auftrag des Bürger Fincmzmimsters werden

Dienstags als den 2u,rcn dieß im Klosttt Mnrl
im Kanton Baden 300 Saum verschiedener Gattung
Weine subhastiert werden; welches hiewit allen Hol-

vetischen Bürgern mit der Anzeige bekannt gewacht

wird, daß die Versteigerung dieser Weine am be-

meldten Tag in der Wohnung des dortigen Klostert

Verwalters vor sich gehen werde.
Geben den iz. Sept. 179Y.

Das Secretariat der Verwaltungskammet
des Kantons Baden.

Grosser Rath, á Sept. Verschiedene

Milirarbeschlüsse.

Senat, 16. Sept. Das Loss für den Aus-

tritt eines Viertheils des Senats wird nach dar,

schrist des Gesetzes vorgenommen.
Die austretenden Mitglieder sind :

Canton Baden B. Ruepp
— — Freyburg. — Forncrod.
— — Leman. Muret.
— — Linth. — Vozler.
— — Lauis. — Frasca.
-- — Schafhausen. Müller.
— — Sentis. - Mt. ^
— — Waldstatten. -- S-okmâ
— - Wallis. - A gu iui.

— — Zürich. -- Bodmer.
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Gchlumpf. Unser Bechluß ward nus ver-
fch-edenen Gründen verworfen und mit unter auch
wegen diesem rg § daher glaube ich, könnte der-
selbe weggelassen werden, um nicht durch diese
Beibehaltung aufs neue eine Verwerfung des Gau-
jeu von Seite des Senats zu veranlassen.

Escher: Alle möglichen Cpizfindigkeiten und
Klugheitsrüksichten beweisen nichts gegen die wah-
ren Grundsatze des Rechts. Die Vollmachten des
vierten Theils des Senats sind mit dem 20. Sept.
zu Ende, also haben diese Senatoren kein Recht,
langer im Namen des Volks Gesetze zu geben; neh-
men wir diesen rz. § an, so erganzen wir durch
uns selbst unsre Versammlungen, das ist, wir ver-
wandeln uns auf einmal in eine bestimmte Aristo-
kralle: denn darin besteht hauptsächlich das Kenn-
zeichen von Aristokratie und Demokratie, daß
hier das Volk wählt, dort sich der Magistrat durch
sich selbst ergänzt, und daß wir nun, weil das
Volk gehindert wird, etwa 8 Senatoren zu ergcm-
zen, den Hauptgruiidsaz unsrer Verfassung über
den Haufen werfen sollen, dazu sind wir durchaus
nicht berechtigt; gerade wegen Ähnlichen bloßen
Klugheits- und Bequemlichkèirs - Rüksichten ward
die ehevorige Berner - Aristokratie aus der ihr vor-
gegangenen repräsentativen Verfassung gebildet;
wo also die Grundsätze sprechen, da sollen weder
Wortklauberei noch Vernünfteleien dawider auftre-
ten, und ich beharre auf der Dmchsireichung des
§. so wie auch desjenigen K, der den austreten-
den Senatoren ihre Besoldung beibekM: denn an-
dere Beamte, die nicht m ihre Heimach zurükkeh-
ren können, beziehen auch keine Besoldung.Stokar: Die Constitution ist für das Volk,

die Constitution da ; wenn wir
k - î / Zurich ode? von Sentis hierüber

«-?> ^ bin ich überzeugt, daß dasselbe
vch durch dw gegenwärtigen Senatoren reprissen-

tiren lassen wollte, bis es im Stande ist, diesel-
ben zu ersetzen, und so, wie das Volk wahrschein-
lich handeln wurde, sollen wir auch die Sache be-
schliesset!. Was die Besoldung der austretenden
Senatsren betrifft, so ist es unmöglich, daß sie
nach Hause kehren können, und also sind sie der
Treue für ihr Amt wegen davon entfernt, und so!-
len also auch in dieser Zwischenzeit von der Re-
publik besoldet werden. Ich stimme also für Bei-
beHaltung des 12. und iz. Z des Beschlusses.

Koch: Dieser Apfel der Zwietracht ist von mir
ausgeworfen worden; hatte ich gewußt, daß er
solche Unruhe bewirken, und gar noch als constitu-
tionswidrig angesehen würde, so hatte ich vielleicht
den Antrag nicht gemacht. Um aber mit Grund
behaupten zu können, eine Sache sey der Constitu-
tion zuwider, müßte ein bestimmter § dawider vor-
Handen seyn: denn alles, worüber die Constitution
schweigt, ist inner den Grenzen der Gesezgebung,
und nur das constitutignswidng, was diese verbie-
têt, welches aber bei dem im Streit liegenden §
keineswegs der Fall ist. Die Erneuerung des Se-
nats besteht aus zwei Hauptsätzen, aus dem Aus-
tritt und aus der Wieberbesetzun?, nun sagt aber
die Constitution nicht, daß alle zwei Jahre ein
Vertheil des Senats austreten soll, sondern daß
ein Vertheil sich erneuem toll; wenn wir also
schon ein Viertheil der Senatoren abtreten machen,
W ist ber Constitution darum noch kein Genüge
geleistet, denn sie fodert nickt blos Austritt, son-
dem Erneuerung. Wenn schon ein n-mgewäblter
Senator auf der Hieherreise stäche, so müßte des-
wegen doch nicht meinen Grundsätzen zufolge, der
erstere Senator an seinem Posten bleiben/wie An-
verwerth meynt: denn sobald das Volk gewählt
hat, so ist der Senat erneuert wenn auch schon
einer der neugewahlten Senatoren stürbe. Uebri-
gens sind die Senatoren für 8 Jahre a -wählt wor-
den; also wenn wir schon einige derselben, dw
nicht erneuert werden können, noch an ihrem Plaz
beibehalten, so ergänzen wir den Senat mcht durch
uns selbst, und fallen also auch nicht in die Arw
stàtìe, wie Escher befürchtet. Folglich ist die
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Constitution nicht wider diesen Grunds«,z, dagegen
aber alle Billigkeit für denselben, also sollen wir
ihn annehmen; und da wir das Recht haben,
diese Senatoren beizubehalten, so haben wir auch
das Recht, ihnen anzubefehlen, an ihrem Posten
zu bleiben, bis sie das Volk erneuern kaun; und
daher stimme ich fur Beibehaltung des rz. §.

Carmintran: Durch diesen § würden sich zwei
Arten von Senatoren im Senat befinden; solche,
die durch den Nolkswillen gewählt waren, und so!--

che, die ihre Bevollmächtigung nur unsrem Gesez

zu danken hätten, uns welche also keine wahren
Volksstellvertrctcr wäre»; da nun aber die Constim-
tion solche zwei Arten von Senatoren gar nicht zm
g ebt, und wir keine neuen Gewalten erschaffen sol-
ten, so fodere ich Durchstreichung des rz. §.

Herzeg v. Est'. Sobald die Senatoren durch
das êoos aus dem Senat getreten sind, und wir
bestimmen, daß diese ansgewetnen Senatoren statt
der zu ernennenden an der Stelle bleiben, so hau-
dein wir dem Geist der Coustitunon zuwicdcr; ai-
lein wenn wir statt dessen bestimme» wurden, daß
die Senatoren derjenigen Cantons, welche nicht
wählen können, bis sie ersezt werden können,
nicht das Loos ziehen sollen, so handle» wir ganz
zwckmäßig, weil wir dann den Austritt nur so

lange verschieben, bis sie der Coasiittttion gemäß
erneuert werden können; ich fodere also, daß uns
die Commission einen solchen AusnahmZ von dem

frühern Gesez vorschlage.
Der iz § wird im neuen Beschluß beibehalten.
Der Vorschlag, daß Zürich 4 Senatoren dieses

Jahr ernennen soll, wird in Berathung genommen.
Mar cacöi: Es ist nicht genug den Grund-

faz der verhältm'ßmässigcn Stellvertretung aufzu-
stellen, sondern man muß auch diesen Gmudsaz
wirklich anwenden, und diesem zufolge kann dem
Kanton Lauis unmöglich ein Senator genommen
werden, um ihn einem andern Kanton zu geven,
ich fordere Zurückweisung des Gutachtens an die
Commission.

Emür: Der Kanton Zürich hat Itooo Aktiv-
bürger mehr als der Leman, also können sie nicht
gleich stark im Senat reprâsentirt werden : überdem
hat der Leman nur 1100 Bürger mehr als der
Sentis, folglich sollte derselbe durchaus nichr einen
Senator mehr haben als dieser. Also stimme ich
dem Gutachten bei, daß Zürich 4 Senatoren er-
halte; über den Leman wollen wir dann hernach
sprechen.

Pellegrini: Nie zeigte ich Cantonsgeist,
und spreche auch jetzt nur aus Gwechtigkeitsliebe,
nicht meines Kantons wegen; das tezremal hat
man, um dem Wallis noch einen Senarcr zu geben,
enixn von Zürich weggenommen ; j ezt will man Zürich

diesen Senator wiedergeben, »nd lkn aber ohne
weiters dem Kanton Lauis wegnehmen, da doch
der Kanton Lauis viel beträchtlicher ist als Wallis
und andere Kamone, die ihre Senatoren beibehal-
ten: überhauvt geht man in diesem Geschäft ettvaZ
«ellsam zu Werte, denn ehe man dem einen Kan-
wn, der vielleicht zu wenig haben möchre, etwas
geben will, sollte man doch zuerst sehen, ob denn
em Kanton wirklich zuviel habe, so daß man ihm
etwas wegnehmen und dem andern geben kann.
Man entscheide asso erst: ob Lugano seine Sena-
toren beibehalten soll oder nicht.

^
Zimmermann: Es ist jezt nur davon die

Rede, ob Zurich g oder 4 Senaiorm haben muffe.
Man entscheide also hierüber ausschließend; ich
stimme den; Gutachten bei.

Eusior. Laut den Beeidigungstabellen kämen
Zürich nur s Senatoren zu, aber dem Leman
und Sentis zusammen nur g; dagegen hätte der
Kanto» Acwgäli, wenn das Bevölkerungsverhältniß
nur nach und nach hergestellt werden soll, noch sei-

nen Senator beibehalten sollen, indem er nicht viel
unter dem izten Theil von Helvêtien ausmacht,
und wir ihn nicht auf einmal, sondern nur nach

und nach, in das Verhältniß der Bevölkerung brin-
gen sollen. Da also das Gutachten nicht twf das

wahre Verhältniß gegründet ist, so weise man dass

selbe der Commission zurück.
Zim mer m a n n. Custors Berechnung hat den

Fehler, daß sie nur auf die Beeidigungstabelle ge-

gründet ist, da diese doch ganz unvollständig sit,
und also mit den andern Tabellen in Vergleich ge-

sezt werden muß. Die allmählige Herstellung des

Bcvölkcrungsverhältnisses ist soviel möglich in dem

Gutachten beobachtet; es mußte doch .irgendwo
angefangen werden, und so traf dieses stst WM
den Canton Aargäu, weil mau nicht einen haiven

oder Viertelssenator abbrechen kann, sondern, wen»

Verminderung Statt haben muß, sogleich eine

ganzen Senator wegnehmen muß; ich beharre au

nochmals auf vom Gutachten. „Das Gutachten der Commission, welchem »

folge dieses Jahr Zürich 4 Senatoren zu ernenne

hat, wird angenommen, und. nun der Voricy v

daß der Canton Lauis seinen Senator nicht

ersetzen soll, in Berathung genommen. ^,0
M a rcacci beweist aus den Bevölkerung ^

len, >daß dem Kanrou Lugano, so wie bem äw

^Thurgäu u. s. w. die Beibehaltung der 4 ^moc-
reu zukomme: die Constitution rechtfertigt d

geben der Commission gar nicht, daß /e ^ns
Zeit im Jahr abwesenden Burger dttfts
nicht auch repräftittirt werden sollen, und

die Commission einen 'Uigerecyteil coisintut ^
gen Vorschlag gemacht, indem sie tue «uiveur



»

wesenden Bürger, die ade? ihre Haushaltungen im
Lande haben, von dem Recht, repräftnrirt zu wer--

den, ausschüesscn wollte, und ich fodere, daß dem

Kanton Lugano, seiner Bevölkerung zufolge, leine
4 Senatoren beibehalten werden.

Cusior beharret auf der Rücrweisrmg des Gut-
achtens an die Commission.

H über: Die Beeidigungstabelle, auf die sich

Custor beruft, ist die unrichtigste von anen, und
ai'v handelte die Commission sehr zwekinasig, daß
sie die übrigen Voikstabeben mit in Berathung
zog,-ich stimme also dem Gutachten ganz bei.

Zimmermann: Da andere Cantone ihre ab-
wescnden Bürger nicht in Anschlag gebracht haben,
so Hai der Kantsn Lugano auch kein Recht dazu,
und überdem ist es etwas auffallend, daß gerade
so siel Burger, nämlich y?S2 abwesend seyn sol-

len, als wirklich vorhanden sind. Run hat aber
die Commission doch ni ,r blos die anwesenden in
ihren Berechnungen angeschrieben, sonst kämen dem
Kanton Lauis nicht c-'nmal 3 Senatoren zu, son-
dern sie hat einen Mittelweg eingeschlagen, den
sie der Billigkeit am angemessensten glaubt, und
darum beharre ich auch auf diesem H des Gut.
achtens.

Gmür ist Mareaccis Meinung, und trügt die-
sem zufolge darauf an, daß der Leman nur 2 statt
Z Senatoren ernenne, weil der Kanton GenriS
ebenfalls n»r 2 Senatoren hält, ungeachtet er nur
um iooc> Aktiobürger geringer angeschrieben ist als
ber Leman.

Herzog v. Eff. Wenn es um'einen Militär-
cmszug zu thun wäre, so würde der Kanton La ms
kaum seine abwesenden Mitbürger mit in Anschlag
bringen wollen, und da es natürlich ist, daß Be-
schwerde und Vortheil gleich genossen und getragen
werden, so stimmt er dein Gutachten bei.

Gozzi: Ohne die vorgefallenen Unordnungen
bei den Militàreinschreibuugen im Kanton Laus
waren die Militürtabellen weit starker; ich stimme
Marcacci bei.

Secretan : Wir geben Zürich einen Senator
jurük, nun muß dieser anderwärts weggenommen
werden : die Frage ist nicht schwer zu entscheide»,
denn Zimmermann hat schon gezeigt, wie seltsam
die Bevölk-rungstabeile des Kantons Lauis aus-
sehe, und wie wenig mau auf die angeftzte Zahl
der Aktivbürger rechnen kann; ich sehe nichts in
der Constitution, welches die abwesenden Bürger
in die Rechte der anwesenden sezt, und ich glaube
alls auch nicht, daß die Commission constitutions-
widng gehandelt habe wie Marcacci behauptet : es
,st cme Art von Privilegium, welches der Kante»
Lugano für seine abwesenden Mitbürger begehrt,
denn die andern Kantone haben ihre abwesenden
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Bürger nicht mit in Anschlag gebracht, besonders
auch Bellinzona nicht, welches doch ungefähr in»
gleichem Verhältniß wie Lugano einige Zeit des
Jahrs im Ausland Bürger hat. Statt dessen will
nun Gmür dem Leman aus Freundschaft einen Se«
nator wegnehmen, um ihn mit dem Sentis gleich
zu machen, da doch die Bevölkerung des kenmns
beträchtlich stärker ist; und um die Großmut!) zu
haben, abwesenoe Bürger zu rcpräsentireu, sollen,
wir wahrlich nicht eincm Kanton, der so viel Funeft
gung fur die Revolution hat, so viel für dieselbe
selbe leistete und lice, diesen empfindlichen Gchnwrz
beifügen; auch erinnere man sich, daß sich viele
Bürger von Lauis um Cisalpinien verein'gen woll?
ten, und vielleicht nun ausgewandert sind, darum
auch mag das Verzeichnis der abwesenden Bürger
dieses Kantons so stark seyn- — Ich stimme dem
Gutachter! bei, und wuudre mich, wie mau Ein-
wcnb.urg dagegen zu machen wagt.

T^arcacci: Es ist nicht davon die Rede, be,
stündig abwesende Bürger auf das Büruecregistee
zu bringen, sondern nur solche, die ihre Haushalt
tuugen im Lande haben, und jährlich einige Monare
im Auslande Geld verdienen, um damit die übrige
Zeit in ihrem Varerlande zu leben.

Da die Abstimmung unordentlich und zugleich
zweifelhaft ist, so wird der Namensaufruf begehrt,
und durch denselben mit 46 Stimmen gegen 44
Stimmen das Gutachten angenommen, und be-
schlössen, daß Lauis seinen Senator dieses Jahr
nicht mehr zu ersetzen habe.

Graf: Da MIN dem Kanton Lauis ein Se-
nator weggenommen wurde, und Lauis, seiner Be-
völkerung zufolge, eher denselben beibehalten sollte,
«is Wailis, ss begehre ich, daß nun Wallis der
letzthin zugckannte Senator wieder weggenommen,
und dein Kanton Sentis zugegeben werde, indem
dieser Kanton dem Leman an Bevölkerung unge-
fähr gleich ist.

E seh er glaubt zwar, daß man den kleinem
Kantonen nicht so auf einmal die ihnen vielleicht
nicht ganz mehr zukommenden Senatsren wegneh-
men sollte, da man nur nach und nach in der
Einführung des wahren Verhältnisses zu Werke
zu gehen beschloß; da nun aber die Versammlung hie-
von abwich, so istGrafs Antrag gegründet. Ich nahm
aber nur das Wort, um zu bitten, daß der 13. §.
des Beschlusses dem Senat abgesondert zugesandt
werde, damit nicht um dieses constitutionswidngen
Z willen, der ganze Beschluß neuerdings verworfen
werde.

Marcacci stimmt wohl Graf, aber nicht
Eschern bei, weil der 13. § mit dem 12. § in ge-
nauer Verbindung ist, und wir nicht trennen sollen^
was wir vereinigt behandelt haben.
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Zimmermaun stimmt Eschers Ordnungào-
tî'on bei, und zwar gerade darum, weil sich Mar-
cacci derselben der Hoffnung wegen widersetze, daß
dieses rz. § wegen, das Ganze verworfen werde.

E sch e r s Antrag wird angenommen, und Grafs
Antrag bis Morgens'vertagt.

N a ch m i t t a g s si tz u n g.
Der vom Senat verworfne Beschluß über Be-

kanntmachunZ der Gesetze wird der Commission zu-
rükgewieftn.

Carmintran erhätt auf Begehren für 14
Tag Urlaub.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung übersendet

das Direktorium folgende Bothschüft:

Das Ayllziehlingsdirektorium der helvetisch?»
einen und untheilbarm Republik an den
Senat.

Bürger Gesetzgeber.'
Das Geftz, welches für jene die Todesstrafe

bestimmte, die der Auffoderung zur Elite entweder
sich geradezu widersetzen, oder derselben auf man-
chcrlei Weise auszuweichen suchen ist von Ihnen
zurükgenommen, und an seine Stelle bis jezc noch
keine andere Maaßregel beschlossen worden, die je-
ncr Widersetzlichkeit oder den Ausweichnngen Pflicht-
vergessener Bürger Schranken setzen könnte und
sollte. Das Direktorium ladet Sie deßwegen ein,
die Wichtigkeit einer solchen Maaßregel zu erwà-
Km, und dieselbe ungesäumt zu beschließen.

cretan, Koch, Grivel, Zimmermann und
G.mnr werden in die Commission geordnet.

Das Direktorium fodert schleunig Organisa-
tionsgefttze für die vor einigen Tagen beschloßnen
Truppen der Republik.

Herzog v. Eff. fodert Verweisung an die Mi-
litärcvmmffsion, und wundert sich, daß dieselbe
noch nicht hierüber arbeitet, da ihr doch so thatige
Mitglieder zugegeben wurden.

Esch er: Die Miiitärcommisslon ist nicht so

unthätig wie Herzog glaubt: der Entwurf dieser

Gesetze ist vollendet, und Koch wird erster Tage»

Rapport machen. — Herzogs Antrag wird ange-

nommen.
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft.'

Das Vovjichungsdirektormm der hclv. einen und

untheilöarm Republik an die gesezgàîm
Rathe.

Republikanischer Gnuz!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Z u Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Zimmerman» glaubt, die natürlichste Strafe

Ware Verbannung; übrigens fodert er Verweisung
au eine Commission.

Hüb er kann nicht Zimmermanns Antrag bei-
stimmen und sieht das Verweigern des Marfthie-
rens als nut dem Ausreisten sehr nahe verwandt
an, und also die Verbannung sehr unzweckmässig;
übrigens stimmt er für Verweisung an eine Com-
Mission.

Zimmerman» beharret; und die Bothschaft
wird an eine Commzchon gewiesen um nach Ga-
pmsts An rag in 3 Tagen ein Gutachten voxzà
gen, damit das Va erstmö nicht mehr so schläfrig
von uns besorgt werde, wahrend unsere Feinde
Tags und Nachts wieder uns arbeiten, « Se-

das Vollziehungsdirektorium bevollmâch'igt, d>e-

selbe bis zur Anzahl von 6 Bataillons, wovon st-
des yov Mann stark seyn soll, zu bewerkstelligen.

Zugleich haben Sie beschlossen, daß diese Bataii-
tons freiwillig, und zwar ohne Rükstcht ans ois

» Bevölkerung der Kantone, Distrikte und Gemeinen,

sollen angeworben werden.
^ ^Das Direktorium täglich mehr von der

wendigkeil eines Corps stehender Truppen me

zeugt, sieht mit Zufriedenheit, daß die

treter des Volksdurchdrungen von Hfticheu

fahlen, den nemlichen Grundsatz amichmem .n
es hatte gewünscht, daß Sie sich, "î 0^
Grundsatz beschrankt, und über die ^rt der « 5

Werbung selbst nichts entschieden haben ivmvf
denn wirklich hat es Ihnen eine ganz andere vorxmag

gen — eine Art, welche die Umstände der gî,
wàrtigen Zeit, die innere und äussere ìage I x..

publik uud hauptsächlich der Zustand unsere '

nanzen gebietend vorschreibt. Und duft Art >!

Gegenstand der gegenwärtigen Bothschaft.
Es ist eine grosse und unselige Wahchelt, ^wir uns in dem Stande der Unmöglichkeit v >

den, einen recht tbatigeu Ancheli an dem w, ^
Kriege zn nehmen — an dem Knege mr ^
gegen Despotismus; an einem Kriege, '

sers
Wuth unserer Feinde bis in den Schooß

^

Vaterlands zu bringen wußte, und der ra.
^

«Bezirke desselben wo sonst
überzog,

herrschte, mit fast unglaublichem Clêîwê

(.Die Fonfttzuns fo.gt.ss
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Grosser Rath, 11. September.
Fortsetzung.

Beschluß der Bothschaft über Anwerbung.

Die Hoffnung belebe uns daß die tapfere Ar-
mee der Franken, angeführt von einem so emsichts-
vollen als braven General im.Stand seyn werde,
uns zu befreien, und den Boden Helvetiens von
dem zahlreichen Corps feindlicher Truppen zu rei-
nigen —

Aber sind nicht noch andere Bedürfnisse, die
gleich dringend gebieten, daß ungesäumt ein Corps
regulirter Truppen errichtet und gebildet werde?
Wer kennt nicht die Nothwendigkeit für unsere ei-
gene Sicherheit an den. Grenzen zu sorgen, für
den Augenblikda die fränkischen Truppen weiter
vorrücken? — Zwar spürt man keine aufrührische
Bewegungen in unsern Kantonen, die wirklich
schon durch Macht. und Plan furchtbar gezeichnet
waren; allein das Vollziebungsdirektorium weiß
nichts destoweniger, daß die Anzahl derjenigen, die
Freihe-t und Gleichheit hassen, sehr beträchtlich ist.
Und ^hnen, BB. Repräsentanten, kann es Jh-
neu unbekannt seyn, baß oie Aristokratie umer
der Maske der bescheidneu Klugheit und selbst un-
ter der Masle des Patriotismus, daß der Fana-tismus unter dem Deckmantel der. Religion mit

thätigsten Eifer, und öffentlich trachtet und
aweuct / das Äebaude der Zegemoartigen Ordnung
oer Dmge zusammenzustürzen. Und was konnte ih-
neu die,e verbrecherische Verwegenheit einflößen?was anders als unsere Schwäche? — Was konnte
bewir.en ^ daß heute die öffentlichen Beamten, die
^ribiinalieu und selbst die höchsten Gewalten nicht
gea.ytet sind was anders, als unsere Schwäche?

Was maazte, daß unsere Gesetze nicht befolgtund die Aussagen nicht werden; daß der
patrwt aurn Much verliert, und der Feind immer
mehr an Unverschämtheit gewinnt? was anders-
als unwre Schwache? — Was ist es endlich an- 1
oers als unsere Schwäche, die thesis die Schüch- ß

ternheit theils die Schlaffheit der öffentlichen Beam-
ten hervorbrachte, die ihre Amtspflichten hintan-
setzen, weil sie sich nicht durch Kraft unterstüzt
sehen? —

BB. Gesezgeber! Das Vollziehungsdirektorium
erklärt Ihnen / daß dieser Zustand der Dinge nicht
mehr langer fortdauern kann, ohne die Republik
zu zernichten. Es ist Zeit — es ist hohe Zeit, aus
dieser Schlaffheit zu erwachen, die mit jedem Au-
genblik die Gefahr vergrößert, in welchem sie uns
noch länger die Kraft entzieht, dieselbe zu erkeu-
nen. Es ist Zeit, daß die Regierung einen ent-
schlossenen und festen Gang gehe, und baß sie die
Mittel in Händen habe, den Gesetzen jenen blei-
benden Gehorsam zn verschaffen, der ihnen gehört,
und die bösen Gesinnungen zu unterdrücke».

Um zu diesem Zwecke zu gelangen,. ist ein Corps
stehender Truppen vonnökhen, und um dieses so

schnell als.möglich zu erhalten, proponirt Ihnen
das Vollziehungsdirektorium:

Den lg. und 14. Artikel Ihres Beschlusses
vom 7. September, Kraft dessen eine freiwillige
Anwerbung befohlen, und die Republik^ gehalten
ist, die Kosten der Kleidung und Bewaffnung zu
tragen, znrüiz-.mehmen.

ich Ais Grundsatz aufzustellen, daß die erste

Rekrutirnng zur Errichtung der Bataillons auf foi?
gende Weift geschehen soll: -

^
1. Eine jede Gemeine, oder UrVersammlung von

Helvetien soll ans 100 Aktivbürger 1 Mann zn
stellen haben, den sie auf ihre Kosten kleiden und
bewaffnen wird.

2. Man wird soviel als möglich Freiwillige
aufitchmen; Bürger die schon gedient haben und
von guten Sitten sind, vom 20. bis zum 45. Jahr.

3. Jede Gemeine sey verantwortlich für die
ante militärische Aufführimg des Soldaten den sie

gestellt hat/ und in, Falle der Desertion sey sie

gehalten, seine Grelle mit einem andern zu besetzen.

4. - Wenn die Gemeinen kekwn Freiwilligen sin-
den, so sollen sie entweder durch das Loos oder
durch Anwerbung auf ihre Kosten den- zu stellenden
Mann zu erhalten suchen.
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5. Die Soldate», au? sdlchê Art erhoben, sol-
len sich im Hauptorte eines jeden Kanwns inner-
halb 20 Tagen nach Verkündigung dieses Gesetzes
einstellen.

6. Für jeden Tag der Zögeru.ng sollen die Ge-
meinen io Franken Buße erlegen.

7. Die Gemeinen, welche dem Gesetze nicht alle
Folge leiste», sollen militärisch zur Erfüllung aller
Artikel gebracht werden. Die Epecutionskösien fal-
len ihnen zur Last, und sie sind zu dem dreifachen
ihres Kontingents verbunden.

8. Die Dienstzeit der Soldaten kann nicht wem-
ger als fur 2 Jahre bestimmt werden.

Auf diese Art, und unter Schonung der Ge-
genden, die am meisten gelitten, werden die noch
übrigen Kantone der Republik ungefähr 1700 Maun,
und jene noch vom Feinde besessen

wenn sie wieder befreit werden, igo-> Mann.

Zusammen: zooo Mann stellen.

Dieß, BB. Gesezgeber, sind die Maßregeln,
wodurch das Dollziehungsdirektorium am geschwin-
desten zur Errichluug dreier Bataillone gelangen zu
können, glaubte. Ohne Zweifel würde das frei-
willige Anwerben in mancher Hinsicht vortheilhafter
seyn; allein einerseits fodert das dringendste Be-
dürfniß wirklich ein Corps stehender Truppen, und
andrerseits würde der Verfall unsrer Finanzen die
Completierung allein der z ersten Bataillone erst
nach langer Zeit möglich machen. Ja, BB. Ge-
sezgeber, unsere gegenwärtige Lage ist so beschaffen,
daß eine Summe, welche die Werbungs-Kleidungs,
und Bewaffnungsköstcn federten, bei unsern gegen-
wártigm Quellen und Mitteln nicht zu erwarten ist.

Uebrigens hofft das Direktorium, daß wenn
den Bürgern Helveticas gesagt würde, » die Re-

„ gierung überläßt es Euch selbst, Eure Aerkheldi-
z, ger zu wählen, um Ruhe und Ordnung zu er-

z, halten, und Euerer Person, Euerm Eigenthum

„ und Eueren Gesetzen Achtung zu verschaffen, "
bag auf diese Stimme wenige Gemeinen Widersez-
lichkeit zeigen werden, ein Opfer, das an sich sehr
gering ist, zu machen; indem sich ohne Zweifel
Freiwillige stellen werben, und man allenthalben
die Soldaten zu bewaffnen im Stande seyn wird,
ohne Geldaufwand für diesen Gegenstand nöthig zu
haben. Blos die Kleidung foderte noch einigen
Aufwand, der aber für jeden Aktivbürger kaum
suf 4 bis 5 Batzen käme.

Belieben Sie, BB. Gesezgeber gegenwärtige
Vorschläge ohne allen Aufschub in Berathung zu
ziehen, und durch ihre Entscheidung das Direkt»--
àm in den Stand zu setzen, mit Nachdnss für

die innere und äussere Ruhe und Sicherheit zu
arbeiten.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr»

Mousson.
H über freut sich über diese Bothschaft, die

so ganz im Geist des gesunden Menschenverstandes
ist statt des ätherischen Supermoralismus, vs»
dem wir schon so lange sprechen horten, und m
dem uns einige Mitglieder, die immer von Grund-
sähen sprechen, erhalten wollen; immer wäre» wir
zwischen Seilla und Cariptis, und ließen uns durch

die süßen Gesänge der Syrenen verführen, die uns

durch ihre Reize einzuschlummern suchten, daher

es ihn freut, wenn wir noch aufwachen, ehe wir
im Schlaf in die Grube fallen, und unsre Gebeine

im Wind verstreut werden. Aber um nun im Ernst

zu sprechen, so finde? er diese Bothschaft zwekmäßig,
denn durch die Vorschläge derselben werden breche-

meinen sorgen, gute Leute zu stellen, und ein Mann
von yy andern zu equipiren, ist nicht zu viel. Uem-

gens stimmt er für nähere Untersuchung durch eine

Commission, in der Hofnung, daß nun die Gessz-

gebung einmal entspreche, und daß Koch wiener

Zutrauen ins Direktorium erhalten werde, wri-ms
nicht nur Paroxismen von Vaterlandsliebe zu da

den ischeint, sondern nun wieder einmal nn Crm

daran denkt, das Vaterland zu retten.
Herzog v. Ess. stimmt bei, und Mrdt oa°

die Equivterung nicht durch die Gemeinden 3"-)
hen tonne, weil sonst Ungleichheit entstünde,

fodert Verweisung an die MilitärcommWon.
Graf ist gleicher Meinung. ^simm ermann freut sich auch über diew 7-

schaft, und stimmt Herzog bei, wünscht aber-'
sonders, daß über die Verpflegung der ^rnm
ehestens ein Gutachten vorgelegt werde, r m >

lange die gute Verpflegung fehlt, sind 0 -

Truppen nicht brauchbar.
^ ^Bourgeois folgt, glaubt aber, man l

auch noch 4 Ctr. Korn für jeden Soldaten
ieder Gemeinste damit fur den um»

scr Truppe
Gapani ssimmr oer „nd

nicht Bourgeois Meinung, west/.M eêArme gleichviel zahlen sollen, weiches dmch >

Vorschlag der Fall wäre. Die Bothschaft ww

Bourgeois folgt, glaubt aber, man l
^

h noch 4 Ctr. Korn
jeder Gemeinde fodern damit für
dieser Truppen sogleich gesorgt werde. ^i stimmt der Botschaft/ew. M

ch dessm

wird an

eine Commission^ gewiesen, in die geordnet wân-
Secreta n, G raf, Ea rr a r d, A^âlegungS-

Koch wird statt Kühn in dit Pftunooefty
Commission geordnet.
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Gtnsê, ri. September.
Präsident: Schneider.

Die Diskussion über das Gutachten der Revi-
sionscsmmisswn, die Bürgerrechte betreffend, wird
fortgesezt.

S cher er: Es mangelt unsern bisherigen Te-
schlüssen über diesen Gegenstand etwas: wir haben
in der alten Ordnung der Dinge so viel Bürger-,
rechte als Städte und Dörfer gehabt, und wer
eine Tochter heirathete, aus einem fremden Orte,
ohne eine Summe Geldes der Gemeinde oder dem
Armengut zu zahlen, der verlor sein Bürgerrecht:
sollten wir das jezt so ganz aus der Acht lassen,
und sollte einer, der eine Tochter aus einer frem-
denWemeinde heirathet, nichts bezahlen? Es könnte
füglich ein Fusazartikcl zu diesem Abschnitt hierüber
gemacht werden.

Lüthi v. Sol.: Hoffentlich wird das nicht ge-
schchen, Was Scherer bemerkt, betraf nicht das
Bürger- sondern das Burgerrecht (cliott äs
Zsoisie) und hatte auf die Armcngüter Bezug. Von
diesen ist nun die Rede nicht. Wir bekümmern uns
hier nicht um Gemeindgüter; sie sind heiliges Ei-
gcnthum der Gemeinden, und diese können Verfü-
gungen, wie sie wollen, darüber treffen; er verlangt,
daß man über Scherers Antrag nicht eintrete.

Meyer v. Ar.: Der Gewinn oder der Vcr-
lursi des helvetischen Bürgerrechtes soll jedem recht-
schaffenen Mann eine sehr wichtige Sache seyn.
Bisher konnte jeder Schweizer frei auswandern,
und auf dem ganzen Erdenrund sein Giük und sein
Brod suchen, keine Sclavenfesseln hielten ihn zuràk,
und beim spätesten, oft unerwarteten Wiederkam-
men ward er von seinen Mitbürgern wohl aufge-
nommen und in den Genuß seiner Rechte gesezt.
Hat er sich Schätze erworben, so ist es oft gesche-
hen, daß er einen Theil derselben zu guten Stif-
tungen dargegeben hat. Kam er mit leerer Hand
zurük, so schüztcn ihn die Armenanstalten, die seme
begüterten Voreltern zu diesem Zwek gestiftet hatten,
vor dem Hungertod.

Aber nicht mehr solle es so seyn bei dieser neuen
Ordnung der Dinge. Bei dieser ausgeposaunten
Freiheit sollen wir die altgenosse«e Freiheit des
Fortgehens und des Wiederkommens nicht mehr
gemessen. Nein, die gestern von der Constitutions-
àijwns - Commission vorgeschlagene Redaktien,
^ der Hewetier, ver mehr als iZ Jahre

,frtaubmì! abwesend sich befinde, sey l.des
Welchen Burgerrechts v-rlurstig, hiemit ein

ft'âd als Fremdling kann er auch keinen
àcheil mehr am Gememdburgerrecht und an dem
Armengut haben, welches ich für höchst grausam
und ungerecht anjeye, aus den Gründen, die ich

c

schon angebracht hab«, daß nemlich es schon sfk
geschehen, daß ein unerfahrne? Jüngling auf seiner
Wanderschaft durch betnegerifche Werber oder See?
lenverkauf nach allen Theilen der Weit ist wegge?
führt worden, von da ans er kein Lebenszeichen sei?

nein Vaterland hat geben können. Oder wenn er
auch Briefe geschrieben hat, dieselben von seinen
eigennützigen Verwandten verheimlichet worden, da?
mit sie nach dem Verlauf von zc> Jahren fein Ver?
mögen zu Handen nehmen können, mit dem Vor?
geben, er müsse todt seyn, sie haben nie nichts von
ihin in Erfahrung bringen können.

Viele dergleichen Fälle können sich auf sehr vie?
lerlei Weise zutragen.

Und auch eine große Zahl guter Helvetier haben
sich vor einigen Jahren, mit dein Muth für die
Freiheit zu kämpfen, in die fränkischen Armeen ein?
-verleibt, die jezt mit Bonapart« in Egypte» sich

befinden, und vielleicht viele Jahre keine Gelegen?
heit haben, von sich etwas wissen zu lassen, und
wenn sie endlich nach mühevollem Kämpfen und
Ueberwinden wieder in ihr Vaterland zurükkowmen,
und sie hören müssen, daß man ihnen die Confié?
tution vor die Augen legt und sagt: Ihr seyd keine
helvetischen Bürger mehr, ihr habt keinen Antheil
mehr an dem Gemeind- und Armengut, das eure
Väter zusammen gelegt haben; Ihr seyd fremd,
kehret nach Egypte» zurnk — ich frage, ware solches
nicht unmenschlich, und doch müßre es geschehen,
weil es die Constitution gebietet, wo keine Gesetze
es mildern können. Aber man wird mir sagen,
man werde in solchen Fällen nicht so unbillig seyn,
sondern eine Ausnahme machen — und ich sage,
die Constitution soll gerecht, hell, klar und deutlich,
und keiner willkührlichen Auslegung unterworfen seyn.

Ich schlage deßhalben vor, diesen § in neue
Ueöerlegung zu nehmen, und auch meinen gestrigen
Vorschlag zu prüft», denn die Sache ist fthr wichtig.

Wird der Senat aber bei seinem gestrigen Ent?
schluß beharren, so wasche ich meine Hände, und
lebe der Hoffnung, der große Rath, der unsere Be?
schlüffe mit rieftr Einsicht prüfet, werde diese so
lange genossene Schweizerfreiheit nicht so leicht da?
hm geben.

Und dann müssen wir auch noch daran denken,
daß diese Constitution vom Volk muß angenommen
werden, so daß wir trachten sollen, alle Steine
des Anstoßes sorgfältig aus dem Weg zu räumen.

Hülhi v. Sol.: Auch hier paßt die Bemerkung-,
daß zwischen Gememdburgerrecht und helvetischen
Bürgerrecht ein großer Unterschied ist: wir haben
das in unsrer Gesezgebung s» allgemein anerkannt,
daß wir auch Deportirte, Verurtheilte, nicht des
weitern Genusses der Gemeindgüter beraubt wissen
wollten. Was Meyer fürchtet, der gr. Rath mch
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das Volk werden diesen Art. nicht annehmen, ist
nicht zu fruchten, die bestehende Constitution ist ja
weit strenger, sie schränkt ans 10 Jahre das ein,
was der Art. auf 15 Jahre ausdehnt. Er verlaugt
auch darüber Tagesordnung.

Meyer v. Ar. meint, der gestrige Beschluß
spreche überall von helvetischem, nicht einzig von
dem akrioen Bürgerrecht; ein Fremder kann aber
nicht an Gemcindgutern Theil haben.

Zäslin stimmt Lüthi bei, und glaubt durch
solche verlangte Rüknahme genommner Beschlüsse
würden unsre Consticutionsarbeiten gar zu sehr ver--
zögert werden.

Der 3te Art. des Gutachtens der Revi'sionscom-
mission wird in Berathung und angenommen. (S.
S. 460.)

Die RevisionScommissisn legt die Abfassung
des 4ten Abschnitts der Constitution, von den Ur--

Versammlungen vor.
Lüthj v. Sol. bemerkt darüber: Das reprä-

sentative System soll nur da eintreten, wo das rem
demokratische nicht mehr anwendbar ist; darum
schlagt die Commission vor, daß die Urversamm--
lnngen zahlreiche Candidatenlisten für die gesezge--

bcudcn Rache vorschlagen sollen, auf welche die
Wahlmanner bei der endlichen Wahl eingeschränkt
sind — darum laßt sie auch die Friedens - und Di-
sirikrsrichtcr und die Municipalen unmittelbar vom
Voll wählen.

Der Bericht wird für 3 Tage auf den Canzlei-
tisch gclegr.

Grosser Rath, Sept.
Präsident: Gysendörfer.

Bourgeois übergiebt, zu Handen der Militär--
-Administrations-Commission, von B. Martinet von
Lausanne, einen Entwurf über das Administrations-
Wesen, und ane:, iclel die Dienste dieses Bürgers
in der Commission.

Zimmermaun dankt für diese Mittheilung
und Anerbierung, und hofft, die Commission werde,
nachdem sie davon Gebrauch gemacht hat, a»f
ehrenvolle Meldung dieses patriotischen Bürgers
antragen.

Custor sagt: Weil die Commission wegen Wie-
dcrersehung der auslretenden Glieder des Zssercheils

vom Senat, gestern zum dritten mal einen Vor-
schlag gemacht, mit der Anstjge, daß es eine Rech--
nungssache sey, und daß sie sich auf drei Tabellen
bezogen, welche wegen der Wahlmänner-Anzahl,,
Milirar-Einschreibung und Bürger-Beeidigung vor-
Handen: dabei aber diese Commission ganz verHeim-
liehet, was für ein Nechnungsinaas sie angenom-
wen, wie hoch sie die Zahl von der eine» oder

andern Tabelle für einen SenatorspkaZ nöth'g w
funden habe; sondern sich blos die Mime gegeben,

zu erklären: dieser und jener Kants» soll diesis

Jahr keinen Senator, andere aber sollen einen,
und wiederum andere sollen mehrere erzählen ; so

dünkt mich, diese Art zu handein, Heisse willkühr-
lich handeln. Da aber willkührliche Handlungen
nicht rcp-w-E misch sind, und in Rechmmgssachen
keine Willkvhrlichkeit statt haben kann; als begehrt

ich, in Form einer Ordmmgsmotion, daß diese

Commission anfgefodert werde, anzuzeigen:
1. Wie hoch sie die Anzahl der be-io-gten BW

g«r in allen 13 Kantonen befunden, wie hoch die

Anzahl der Militärisch - Eingeschriebenen, und wie

hoch jene der Wahlmänu.er?
2. Was für eine Summe bei jedweder TabB

sie für einen Kanton nöthig erachtet, um eitie»

Senator erwählen zu mögen? und
Z. Auf was ss r eine Summe bei jeder Tabelle

sie einen Scnatorspla; den größer» Kantonen zu-

getheilt habe, von denjenigen, so in Ansehung der

stillstehend kleinern Kantonen erübriget werden?

Ich begehre zugleich, daß diese, von der Com-

mission zu ertheilen sollende Auskunft mit unserem

Beschluß dem Senat übersendet werde.
So fern aber, und so lang dieses nicht ge-,

schicht, bin ich der Meinung, daß die Co.-nnn-M

dreimal zu irrigen Beschlüssen in dieser Sache u>>s

verleitet habe; weil ich glaube, unsere

vclkennig in 13 Kantonen, besiehe

34?k33 beeidigten Bürgern, davon brecht I-- '
igte Theil ry4<-->; hingegen daß ".Zürich,
Leman, Sentis, Luzcrn, Thurgau und L.g

über die gleich betreffende Bêvôlîcrungszahl > >,,

noch übersteigen: 32033 beeidigte Bürger, w

es, in 7 Theile zu theilen, träfe: Th
Wann mithin wegen Aargau (wofern ^

zu den kleinern Kantonen dießmal g-.horcn ^

auch wegen Baden, Basel, Beücnz,
Gchafhauscn und Solothurn 7 Smatorepla--
übriger sind, so sollten sie, obiger Rechnung -

zufallen: Zürich zwei, Bern zwei, Leman c

Sentis ein, wie auch diesen leztcm be.dc» 'Z
einer gemeinsam; alsdann ^stüubss^ "
Bern »och aus, bi

Pérît Z35 von de:

eye geringe Sunn
weder ganz noch
den; eben so wen
beeidigte Burger
Theile gleich betreffenden P-v-"""'"» 'ästeigen.
bei Thurgäu Sey, und i ci ^^^D^aibochichass
Leztrres nach dem Benchr ocr Dirc^o.iai

^ und bei

- auf wcl-

-irrer P>-')

hnet wer-

- ; eben so wenig, als man r-.z"-- k°.

beeidigte Burger mehr hat, â «an " g

Theile gleich betreffenden Bevolke.uag
ffT M ^ ''»i «

Bern noch aus, ben.nntlich bei Zurich 237-k,

Per.. 533 von der leeieiZten Lurgerza^
ehe geringe Summe aoer dernml t-m fcu

weder ganz noch theilweise taun p'ö'T
den; eben so wenig, als man fur Ussm

von, IL- Hornung 37YY.. ->

^(Die Fortsetzung folgt.)
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Fortsetzung.

(Beschluß von Custors Meinung.)
Sollt« die Commission durch allfällig bessere

Rechnung zeigen, daß ich mich in der meinigen ge-
stoßen habe, so will ich ihr dafür aufrichtig dan-
kcn; aber so lang sie uns ihre Rechnung und den
dabei gebrauchten Maasstab verheiiniichet, muß ich

ihr widersprechen; dann ich will und kann zu einem
blinden Gehorsam und zu Willkiihrlichkeiten in Ge-
sez- und in Rechnungssachen mich nicht bequemen.

Zimmerman: Es ist höchst trau ig, daß wir
immer wieder auf das zurükkommcn, was schon
zwei oder drei mal abgewiesen wurde. Die Com-
mission hat alle ihre Rechnungen auf den Kanzlei-
Tisch gelegt, und also kaun sie iedermann unter-
suchen; und es ist unmöglich, den B. Custor die
Regel Dein zu lernen, damit er die Sache begreife;
also gehe man zur Tagesordnung..

Marcacci: Custor hat recht; man kann der
Commission mathematisch beweisen, daß sie unrich-
tig gehandelt hat: den in allen drei Volkstabellen
hat der Kanton Lauis mehr Bevölkerung, als das
Thurgàu, und doch soll das Thurgau mehr Sena-
wren haben, als der Kanton Lauis.

Secrctan fodcrt, daß man bei der Ordnung
bleibe, uud nicht immer mit Sachen auftrete, die
Unordnung in die zu verhandelnde Gegenstände
hineinbringen.

Pellegrini sagt: Nach den berühmtesten sia-
tistischcn Schriften über die Schweiz -^eigt sich,
daß der Kanton Lauis 120000 Menschen yat; wenn
man behaupten will, daß diese Angaben übenrie-
den seyen, so bedenke man, daß wahrscheinlich tue
Angaben über die übrigen Kantone in gleichen
Verhältniß zu stark sind, und folglich ist Lauis der
fünfte Kanton, in Rüksicht seiner Bevölkerung.
Man wandte ein, daß viele Bürger dieses Kan-
tons abwesend seyen, und daher dem Staat keinen
Nutzen bringen; allein diese Bürger haben ihre

Familien im Lande; sie kommen alle Jahre mit dem
Geld zurük, welches sie im Auslande zusammen-
sparten, zahlen Auflagen, und tragen alle Lasten
des Staats, wie andere Bürger. Man sagt, die
Laüiser haben sich mit Cisalpinien vereinigen wol-
len; freilich waren einige ver Meinung, aber dis
größte Vslksniasse war ganz anders gestimmt, und
sie haben einen Krieg ausgehalten, unsrer Anhäng-
lichkeit für Helvctien wegen; zudem haben sich in
andern Kantonen auch einige Bürger mit Frank-
reich vereinigen wollen, warum spricht man vvn
diesen nichts Kurz, die Gerechtigkeit erfodert,
daß Lauis in seinem wahren Beoölkeüungsverhält-
niß repräscntirt werde. Ueberdem ist der gestrige
Beschluß nicht blos ungerecht, sondern auch unpo-
litisch: denn wenn er in diesem Kanton bekannt
wird, so könnte das Gefühl der erlittenen Unge-
rechtigkeit leicht den Wunsch veranlassen, sich von
Helvetic» loszureißen; also nehme man den gestri-
gen Beschluß wegen Lauis zurük, und gebe ihm
vier Senatoren.

Man geht über Custors Antrag zur Tages--
ordnung.

Graf wundert sich daß man nicht einmal der
Billigkeit Gehör geben will, sondern daß die einen
Cantone die jetzige Ungleichheit in der Stellvertre-
tung beibehalten, wollen; kurz, überall zeigt sich nur
Egoismus und Cantonsgeist, und so kommen wir
n-rgends hin, und wenn wir nun nicht bei unsern
Schlüssen bleiben, so werden wir zulezt die ganzs
Erwàhlvng der Senatoren hindern; er fodect also
Tagesordnung über Pellegrinis Antrag.

Herzog v. Eff. will, daß Pellegrini seinen
Antrag erst schriftlich auf den Canzleitisch lege,
für ô Tage, dem Reglement gemäß.

Marcacci: Es ist von keiner neuen Motion
die Rede, sondern von Rüknahme eines gestrigen
Beschlusses, also kann keine Rede von N ederie-
gung dieses Antrags auf den Canzleitisch seyn,
denn sonst würde der Beschluß indessen vom Senat
bestätigt, und so würden die Stellvertreter des
Volks ihres. Rechts beraubt, ihre Meinung zu sa--
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'>' îmb fiie die 'Rechte ihres Volks zu
S H«NK gienge die Republik zum Teufel?--
Der Präsident ruft zur Ordnung/
Zimmermann stiMWt Herzog v-, Eff. bsi,
ttt über Tagesordnung über Pellegrinis Antrag.
Man geht unter siel Unoàuug und Lärm

M Tagesordnung.
G r afs Ankrag, dem Wallis einen Senstsr

sb und dem Sentis einen zuzukcnnen, wird m
Berathung genommen.

Nüce ist voll Schmerz über das Hin 5 und
Hergehen unsrer Beschlusse; man ziehe den Kalen-
der zu Rathe und sehe, ob wir noch Zeit hätten,
unsere Gesetze über Ur- und Wahlversammlungen
zurükzunchmsn, um andere zu machen? Ich glau-
ve nein ; und wohin zielen alle diese Anträge Da-
hm — ich möchte es ganz leise sagen, damit es
niemand höre — um das Alte beizubehalten i — Um
Nun auf meinen Canton zurückzukommen, so ist es

freilich wahr, daß nur lZZ Wahlmänner da waren;
aber warum? weil mehrere nicht kommen woll-
ten, indem sie von Verràthern und Schlangen
irre geführt wurden; auch die Bürger - Register
sind nicht vollständig, und zwar darum, weil die

gleichen Vipern und Schlangen, die das erstemal
auftraten, an dem Busen des Vaterlands beibe-

halte« wurden, und zum zweitenmal das Vater- î

land verrissen— denn einige davon sind selbst zu j

Aemtern gelangt, und sogar hieher gesandt wo?-
den. Hoffentlich wird das Wallis, wann es schon
keine Schriftsteller hat, doch wieder einen würdigen
Senator ernennen können, der nicht consultirt,
sondern durch sich selbst handelt. Will man Wal-
lis diesen Senator nicht geben, weil man im Zwei-
fel steht, ob er ihm gehört, so ziehe man darüber
das Loos.

Preux stimmt Nüce bei, und behauptet, das
Wallis sey bevölkerter als Lauis und dagegen der
Zeman beträchtlich stärker als der Sentis, darum
stimmt er für Beibehaltung des Beschlusses.

In dermarten sagt: BB. Repräsentanten!
Vor etwelchen Tagen wurde die nämliche Frage
beseitiget, welche gestern neuerdings von einem
Mitgliede aufgeworfen worden, nämlich ob dem
Cant. Wallis solle gestattet seyn, seinen auswe-
tenden Senator wieder zu erwählen; die Commis-
sion hatte das Gegentheil vorgeschlagen; die Grün-
de, die selbe dazu bewogen haben, sind mir unbe-
kannt; ich will glauben, daß selbe in Betreff des
Cant. Wallis die Grundsätze nicht mit genügsamer
Genau - und Sorgfältigkcit durchsuchte, auf wcl-
che sie den ganzen Gesetzesvorschlag zu Wiedcrbeft-
tzung des auözuloosenben Viertheils des Senats
gefußet hat.

Dieser Vorschlag hat in der Versammlung ei-

m'AM Anstand Msimd« Mb zwar «it àRecht. Einige Mitglieder zeigten der Versamm-
kmg die auffallende Unrichtigkeit der Volksrabellen,
m welchen die Zahl der Wahlmanner eines jeden
Cantons und aller Bürger, die den 'Constitutions-
Eid beschworen haben, bezeichnet waren; man hat
also diese Volkstabellen mir jener entgegengehalten,
welche das Militärregister vorstellt, und weichem
Ganzen für die vollständigste und unfehlerhafteste
gehalten wird; r^au fand, daß dem Cant. Wallis
Unrecht geschehe, wenn man diesen Canton in der

Wiederbesetzung seines austretenden Senators hem-

men würde. In dieser Ueberzeugung hat die Ver-
sammlung so zu sagen fast einhellig erkennt, und

recht gesprochen', daß der Cant. Wallis seine vier

Senatoren beibehalten soll. BB. Repr, Ihr seyd

immer geneigt gewesen, jedermann Gerechtigkeit
wiedersah-, en zu lassen, Ihr habt es gezeigt, da

Ihr Wallis in seinen bisherigen Rechten beibchal-

ten habt; wer sollte sich also einbilden können,
daß Ihr in dieser kleinen Zwischenzeit Eure Grund-
satze für Gerechtigkeit geändert habt, daß Ihr Wal-
lis heute mit Billigkeit behandeln, und morgen es

seiner Rechte berauben werdet? —
Die nämlichen Gründe, welche Euch vor wem-

gen Tagen bewogen haben, dem Cant. Wallis seme

vier Senatoren beizubehalten, sprechen noch heute

zu dessen Gunsten. Es ist heute nicht weniger

wahr, als neulich daß im Wallis m der ersten

Wahlversammlung die Zahl der Wahlmänner nich-s

weniger als vollständig war, da derer in der zwn,
ten Wahlversammlung noch über 170 zweien.
Es ist heute nicht weniger wahr, als neulich, dull

vor dem Lag der angesessen Eidesleistung sich mm

rere Hundert Bürger in die Cantone Waidstatte,
Oberland, und in Italien geflüchtet hà", l

daß sich mehrere Tausend Gewerbs - und Ham lung

halber oder in militärischen Diensten mi
befinden. — Es ist heute nicht weniger wahr,

neulich, daß Wallis in einem gemeinsamen M Z,»

laut alten Traktaten Helveticas, nach uno?

rich das größte Contingent an Mannschaft I

mußte. Es ist endlich heute nicht wmiger; x
als neulich, daß Wallis auf dem M-litattch

.^
einige 100 Mann mehr zählen kann, â ^ s,x>

und Waldstätten denen doch UNwchersprvchen u

mit Recht ihre vier Senatoren Mkhan^en w '
Laßt uns nun auch einen Augrtàk »nttw

chen, ob, wann Wallis wider alle ^ill gss ^Vermuthung sein Senator svlUe genomme _

den, dieser dann dem Cant. Sentis chsân
ob der Unterschied der Bevolkerungs.abel n ^
so groß und so auffallend sey, baß duft
die Halste mehr Senatoren, â dem E ^
iis gebühre; werfe man c-nen Blick aus vw ^
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Wrliste, unb fedêr àschtîgkêît siebende Mann
muß bekennen, daß dieser große Unterschied uns
möglich Platz haben könne ; Wallis hat !->,yoo in
diesem Register eingeschrieben, Sentis mußte also,
um drei Senatoren mehr zählen zu können, 21,800
Manu auf dem Militärregister eingeschrieben haben,
imd hat doch nicht mehr als 17,400. Auch in Bes

zug der Wahlmänuer gehört Sentis nicht die Halft
te mehr, als Malus, da WalljS in seiner zweiten
Wahlversammlung bei 170 hatte; Sentis mußte
also Z40 zahlen können, und die hat es nicht. Ich
habe Ihnen neulich schon gesagt und heute wieder-
holt, daß im Wallis bei weitem nicht alle Aktivs
burger den Constitutions s Eid geleistet haben. --
Man sagt, da nun dem Canè. Leman zwei neue
Senatoren zugegeben, so müsse auch der Canton
Sentis diesem gleich gehallm werden, da beinahe
die nämlichen Verhältnisse zwischen diesen zwei Cans
tonen herrschen. Ich behaupte aber das Gegens
theil; es gieng dem Leman sehr schwer, zwei neue
Senatoren zu erhalten, und hat doch z Wahls
Männer, 1158 eidfähige Bürger, und 5600 Vaters
landsvertheidiger mehr.

Zu allen diesen Betrachtungen, BB, Repr.,
füge ich noch diese bei, es ist unläugbar, daß dem
Cant. Wallis, in allen Räksichten betrachtet, mehr
als drei Senatoren gehören, und wann ihm schon
nicht gänzlich vier gebühren, wäre es gerecht, ihm
diesen Senator jezt zu nehmen, und einem andern
Canton zu geben, der e>.st m sechs Iahren seine
verhältnißmäßige Repräsentation fodern kann, und
nicht im ersten Jahr, wie es hiemit geschehen
würde?

Herzog v. Eff. Ich müßte mich nicht vers
wundern, wenn das Volk glauben würde, unsere
Stellen wären mehr werth, als die ehevorigen Lands
vogtcien; denn wir peitschen uns nun seit 14 Tas
gen darüber herum, ob der oder dieser Kanton
einen Senator mehr oder weniger haben müsse;
ohne viel Zeit verlieren zu wollen, erkläre ich mich,
nach Einsicht der vorhandenen Tabellen, dazu, daß
Wallis seinen Senator nicht ersetze, sondern daß
er von einem andern Kanton geliefert werde.

Schoch bittet, doß man endlich endige, weil
die Sache nur für ein Jahr dauert, und künftiges
zahr eine neue Eintheilung Helvrtiens vorhanden

seyn wird, die allem Sreit ein Ende macht; also
gehe man zur Tagesordnung über Grafs Antrag.

Anderwerth wünscht, daß wir bei den gleis
chen Grundsätzen der Billigkeit bleiben, die uns

^ .?^îhung leiteten, und von der
uns die Repräsentanten Zürichs ein so schönes

welches wir allgemein hätten
nachahmen sollen; da aber die. Tabellen, auf die
d;e Commission sich fußte, durchaus zweifelhaft

sind, und wir also nie auf ein sicheres Kesàê
kommen können, so sollte eine Commission ernennt
werden, die sich mit der ähnlichen Commission
des Senats berathen, und uns dann das Resul-
tat dieser gemeinschaftlichen Berathung zur Annah-
me vorlegen würde; ohne ein solches Hülfsmittel
sind wir immer in Gefahr, uns mit dem Senat
nicht vereinigen zu können.

Debon stimmt Nuce und Indermatten bei.
Schlumps: Aus Nachsicht ist lezthin dem

Wallis noch ein Senator zugegeben worden — und
gestern fand man bei Anlaß des Kantons Lauis,
daß man den kleinern Kantonen diese Nachsicht
nicht mehr gestatten könne, sondern den größer»
Kantonen das zukommen lassen müsse, was das
Verhältniß erfodert; warum denn sollte dieser Grunds
saz nur zwischen Lauis und Leman, und nicht eben
so gut zwischen Wallis und Sentis statt haben,
da sich der Fall gerade gleich verhält? Ich stimme
Grafs Antrag bei.

Ma realer will, wie gewohnt, nicht aus Lei?
denschast und Eigennuz, sondern nur aus Gerechs
tigkeitsliebe sprechen, und dieser gemäß die Tages-
ordnung tüber Grafs Antrag fodern; denn weil
eine Ungerechtigkeit gegen Lauis begangen worden
seyn mag, soll nun dieselbe nicht auch auf das
Wallis ausgedehnt werden. Ich begehre also Tas
gcsordnung über Grafs Antrag.

Graf beharret auf seinem Antrag, und hofft,
man werde wenigstens die Billigkeit gegen den
Kanton Sentis beobachten wollen, da gewiß sein
Patriotism, den des Wallis übersteigt, und da der
Sentis mehr als die Hälfte mehr als das Wallis
in die Staatskasse bezahlt. Er spricht nicht aus
Eigennuz, sonder» im Namen des Volks, um deft
sen Rechte bei den bald wieder bevorstehenden Fi-
nanzberathungen gehörig zu sichern; wäre es nicht
um das Volk zu thun, so würde er auch nachge-
ben, wie Schoch that.

Carrard: Anderwêrths Antrag ist constitutes
onswidrig, weil diese keinen solchen Zusammen-
tritt von Commissionen des Senats und des gr.
Raths gestattet, also darf er nicht einmal ins
Mehr geftzt werden. Unrichtig ist die Versamm-
lung von Marcacci der Ungerechtigkeit beschuldigt
worden, denn auch nach der für Lauis vortheilhaft
ten Tabelle, kommen diesem Canton nur il^Res
präsenkanten zu, und also kann er sich nicht bekla-
gen, baß ihm dieses Jahr schon einer derselben ab-
genommen wurde.

Custor glaubt, ohne Ungerechtigkeit könne d n
Kanton Wallis kein Senator weggenommen werden,
denn nach allen drei verschiedenen Volkstabellen
fehle ihm nicht der vierte Theil von dem w >s er
haben sollte, um den achtzehnten Theil von ganz
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Helvetian auszumachen, und also bei der Vollzahl
von 4 Senatoren zu bleiben; er stimmt für Tages-
vrdnung.

Pellegrini klagt, daß er nicht zur rechten

Zeit für das Wort eingeschrieben worden sey; übn-
gens ist es jezt nicht um Lauis zu thun, sonst

könnte er Carrards aufgestellte Scheingründe sehr

leicht widerlegen. Da das Wallis weniger bevöl-
lert ist, als Lauis, so stimmt er Grafs Antrag bei.

Escher: Als vor 8 Tagen die Repräsentanten
des Kantons Zürich keine Einwendungen machten ^
daß diesem Kanton ein Senator weggenommen
wurde, um Einigkeit zu bewirken, und die Zeit zu

sparen, so bezeugte die ganze Versammlung ihren
Beifall, aber es blieb beim Beifall, und sie fanden
keine Nachahmung, weil man sich nun schon so

lanqe wegen diesem unglüklichen Senator herum-
zankt. In dem lezren Beschluß wurden die kleinern

Kantone begünstigt; der Senat verwarf diesen Bc-
schluß, und gestern wollte die Versammlung diest

Begünstigung nicht mehr zugeben, und mit Ver-
gnügen sah ich die meisten Walliser Repräsentanten,
,reinlich gerade die, welche sich Heine so sehr für
ihren lieben Kanton erheben, wider jene Begünsti-

«ring stimmen; daher gestehe ich aufrichtig, daß

ich nicht begreife, wie man heute gerade entgegen-
gcsezt sprechen kann, als man gestern stimmte, denn

laut allen möglichen Bevölkerungsrabcllen ist der

Kanton Lauis starker als das Wallis; warum denn

diesem geben, was man jenem nicht gestalten wollte?
Auch wundere ich mich über das Gutachten der

Commission; laut ihren eignen so sehr vertheidigten
Tabellen kamen dem Leman im Ganzen 2l 1/12
Repräsentant zu, dem Sentis aber 20 7/8; aljo
ist nicht einmal 1/4 Repräsentant Unterschied, und
doch schlug sie uns vor, dem Leman einen Sena-
rcr mehr zu geben als dem Sentis; dieses wäre
also den Dilligkcitsgrundfatzcn zuwider, und folg-
Zich muß der Senator, über den wir so eifrig
kämpfen, eben so gut vom Wallis weg dem Sen-
tis beigeordnet werden, wie gestern der Lauster-
Senator dem Leman zugekannt wurde; will man
die Unznläßiakeit der Volkstabellen hiegcgen an-
führen, so bedenke man, daß izt keine bessern zu
erhalten swd, und daß wir mit dem gleichen Grund
unsern ganze» Beschluß umwerfen würde«, — ich
stimme also Graf bei.

Grafs Antrag wird angenommen, und also
bestimmt, daß der Kanton Wallis seine« abgehen-
bc Senator nicht ersetzen, dagegen aber der Kant.
Sein's gleich Leman und Bern isteses Jahr Z Se-
»atvNl» ernennen soll. —

(Die Zortsetznng folgt.)

Inländische Nachrichten.
Bern, 15. Sept. Auf meiner nenlichen Reis«

durch Lnzern, habe ich Gelegenheit gefunden, mich

zu überzeugen, wie verdient der Ruhm ist, den die
G e me i n d c Lu z e rn sich von Lecourbe und Puyoz
erworben hat. (Vergl. Tagblatt N. 66 und 68.)
Ich besuchte dos Miiitàrspital, das, ein Jnn.eguss
menschlichen Elendes, mir Gegenstände — der Trauer
und bitterem Unmuthe barbieren zu kömien, geschikt

scheint. Hier indeß wandelt der Unmuth sich in sanfte

Wehmuth um, beim Anblik der Menschenfreund' -
chen Bürger und Bürgerinnen, die in wohlths tiger

Theilnahme wetteifernd aur jede Weise die Menge

der Verwundeten zu erleichtern und ihre Schmer-

zen zu mildern bemüht sind — hier mit erfrischen

dem Getränke den lechzenden Ankömmling erqueclen,

dort durch Thränen der Theilnahme dem Acchzen»

den Muth einfiössen, oder mit freundlichem Hànde-

druck den lezren Dank des mir dem Tode Kam-

pfenden empfangen. Mit inniger Rührung wem

das Auge bei dieser Scene, die es so sehr wen»

ist, als Muster der Nachahmung aufgestellt zu

werden. — Aus den Geldbeiträgen der Bur,

ger wird der Ankauf von Erfrischungen und

andern für das Spital nöthigen Bedürfnissen -

die täglich unter die Kranke» vertheilt werden, V.'

stritten. Eine Gesellschaft von Bürgerinnen m

mit Verfertigung von Charpie aus der beigestem

ren Leinwand beschäftigt, wahrend die Burg.. -

der Klasse und jedes Alters bereit zind, M
ersten Wink die neu ankommenden àrwu! dc.. » >

das Spiral zu tragen. Mehrere BmM, '

denen sich sogar von den dürftigern ^
befinden, haben freiwillig verwundete L-ssstcre >

Soldaren zu unentgcldiichcr Beherbergn.Soldaten zu
Verpflegung in ihre eignen Wohnungen ^
men.- Der laute Dank, der dà colen MeuW

^
freunden von den Lippen 'hrer Verpfiegttn t. ^
strömt, das einstimmige Zeugniß, Màuid-
uciencn über die aisgezcichnet wohlthattge B

lung vereinigen, uud der Beifall aller wc. > ^
dèz. Menschen sind der schöne ^bN' ^r ^ -

Betragen in unvergeßlichem Andenken erhal.cn

Grosser Rath, i?- Sept. A-mahm^dr?

Beschlusses über die neue E-ntheilung

S-->.
über die Stellung von Militär vurch

den. — Eben so desjenigen über d>c - /des bcschloßnen stehenden Truppenkop-^ schärft
über d.e Anwerbung eines ^orps sr^a

ö

schützen und des von den helvttiiche«

leistenden Eides.
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